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die ihm dazu zu Gebotte stehen mögen, zu bedienen,
sobald er in zu bestimmenden Fallen durch Richter,
aussprüchc (wozu ihn schon sein Name zu.derechtigen
scheint) Frieden herstellen soll, und wie konnte er
ohne diese Bevollmächtigung dem ruheliebenden Bür,
gcr gegen den Prozeßsüchtigen und gegeil den Chica,
neue Hülfe schaffen; so ist e

' unumgänglich nothwen,
big, daß nicht eine einzelne P esen dieses Richteramt
ausübe; es würde derWMnr eines Einzelnen zuviel
Spielraum gelassen, und in den Augen der vcrfallten
Parthei wenigstens, der Friedensrichtcreiurichtuieg ein
grosser Theil ihres Werthes und Zutrauens entzogen
werden. Durch eine einzelne Person, zu der wir Zu--

trauen besitzen, lassen wir uns alle, immer leichter als
durch mehrere zugleich zum Frieden, zum Nachgeben,
zur Aussöhnung, zur Erkenntniß eines Irrthums be,

wegen; allein dem richterlichen Ausfpruch mehrerer,
werdm wir uns immer viel geneigter u»d williger
unterwerfen als dem eines Einzelnen.

Es beruht also jene Zusammensetzung, welche der
Beschluß enthalt, auf derNamr dee Eacheftlbst; dem

Friedensrichter kommt die gütliche Vermittlung, dem

Fricdcnsgcricht der richterliche Ausspruch zu.
Die Resolution sagt: a) Es soll auf jeden Distrikt

ein Friedensgericht kommen; die Distrikte sollen nicht
weniger als Zooo und nicht mehr alsöooo Einwohner
haben ; doch wo die Lokalitäten es erheischen mag die

Bevcllewmg eines Distrikts auch unter Zco-z seyn;
Gtadce hingegen sollen nur, wenn ftc über looo?
Einwohner haben, in zwei Bezirke getheilt werden.

Es scheinen diese Bestimmungen der Commission
durchaus zwekmnssig; die Vcrmchr.mg der Friedens,
gerechte würde ohne verhältnismässige Vortheile, die

ganze Einrichtung allzusehr zusammeiigesezt haben; man
darf auch nicht vergessen, daß ausser den Ausuah,
men, die da statt finde» sollen, too die Lokalitäten
es erfodern, die Beisitzer jedes Friedensgerichts in
dem Bezirk desselben ver heilt und jeder an-zeiner.«

Ort Stellvertreter des Friedensrichters seyn w.rd.
Auch will die Commission hier bemerken, daß sieze

Bezirkfriedensgerichte iu der Folge, die aus verschie,

denen Rücksichten so wünschbare Verminderung der

Distrikte ausnehmend erleichtern werden, indem ein

sehr grosser Theil der gegenwärtigen Dij:r:ktsZencht,
geschafte nun wegfallen müssen, da sie durch dw Frw-
densgerichle auf die erwünschteste Messe bfte.uger
îà'den.

^ ^Die Resolution verlangt z) daß prsvîwrnch und

M zur definitiven Emcheiluug Helveticas, die Bezirke

durch die epekutive Gewalt angeordnet werden jollen.
Da bis zur endlichen nel-en Einckcilung Hclee-

tiens, die Bezirke nothwendiger Weise auch nur pro-
visorisch angeordnet werden können, so bedarf wohl
jene Verfügung keiner grossen V-rcheidigung. Welchen

Zeitverlust würde dieses Geschäft den. gesezgebcnden

Rathen verursachen, gerade izt,w» noch sowie!-wich-

tige und dringende Arbeiten dieselben beschäftigen
sollen. --

Endlich verlangt die Resslutisn 4) daß die Zahl,
der Beisitzer jedes Medensgerichts mit de? Zahl der
stimmfähigen Bürger des. Bezirks, in Verhältniß stehen
soll. Auch diese aus den ersten Grundsätzen der. re,
prasentativen Verfassung fiiessende Virfügung, glaubt
die Commission nicht vertheidigen zu müssen.

Sie rath Euch also, B. Senatoren, cmmnchig.
zur Annahme des Beschlusses.

Möge der Tempel der Eintracht, den ihr durch
die Einfuhrung der Friedenseichter aufbauet, alte
streitende Bruder m sich aufnehmen, und sie eher nicht
entlassen, bis sie den Versohnungskuß gewechselt haben;
m >gen die Hallen der Gerichte veröden — und möge»-
vor allem alle Friedensrichter von der Würde und der
Wichtigkeit ihres Amtes durchdrungen seyn. Wo
ware auch ein ehrenvolleres Amt, ein Amt, das dem
tugendhaften Bürger, der das Gute nur thun will,
um Gutes gethan zu habe», süssere Belohnung brach,
ke, als das Amt eines Pstedensgebers, eines Friedens,
Herstellers. — Welche süssere Belohumng konnten wir
selbst, B. G- wann wir von unsern gegenwärtigen
Stellen znrük in unsere vaterliche Heimath werden ge,
kehrt seyn, erhaltene, als durch das Zutrauen des Voi,
lest "u einer Stelle gewählt zu werde», an der der
rechtschaffne Mann so viel Gutes wirken kaun.

V i) l z ê h u tt g s d iVe? to ri ll IN.

Das Bollzîilhuustsdircktorilnn der helvetischen
einen mid uncheiibaren Repnhlik an den
grossen Nach deß gesezgeoenden CorpS.

Bürger Gesezgcöer.l
Es ist sehr wichtig, daß wir euch die neuen An,

streugnngen des Nebelgesimttcn nicht unbekannt lassen..
Weder das Beispiel des Vergangenen, noch die Macht,
der Grundsätze des-natürlichen Rechts, noch die Hei,
ligkeit der gerechten Sache und ihre täglichen Fort,
schritte; — weder die unrer den ersten Gewalten be,
stehende Einigkeit, noch die Menge der aufgeklarten
rechtschaffne» und kraftvollen Anhänger der Revolution
noch der Beistand einer, allen Koalitionen trotzenden
Nation, —' nichts bringt dieselben zur Besserung.
Von zwei Sachen eine, entweder hat ihnen ihr
Gchwindklgeist gänzlich das Gehirn vereàkt oder die
Wuth der Rachsucht hat sich ihrer grausamen und blut,
durstenden Gemüther bemächtiget. Denn was kann
endlich ihre Hoffnung seyn? Glauben sie etwa wir
werden auf der schönsten Laufbahn r-ckwarts schreiten/?
Glauben sie uns etwa einer solchen Feigheit fähig,
da wir do.z alle Gefahren verachtet haben um bis auf
den jetzigen Punkt, zu gelangen Glauben sie den



uns durch Lügen, Treulosigkeit, heimliche Anschläge,
durch Schmähschriften, falsche Gerüchte und làcherli-
che Wunder zu erschrecken?

Nichts destöwsniger, Bürger Gesezgeber! sind sie
dem Vaterlande nschtkeilig sie hiniertreiben die Her-
stellt»,g der gute» Ordnung, sie stören die Regierung
in ihren- Gange, sie lahmen die Ration und machen
die Gesetze gehässig oder lächerlich, sie ersticken den
Gemeingeist und die grossen und schönen Gefühle; sie

zwecken augenscheinlich dahin ab, alle Triebfedern un-
wirksam zu machen und unser erschrockenes Volk zu
einem schwachen Haufen umzuschaffen, der bereit sey,
siel) mit Ketten belegen zu lassen und sich seinen grim-
migsiìn Feiudei! preis zu geben, mit einem Wort, sic
scheinen unsern Gegnern zu rufen: es sey alles bereit,
und der Augenblik sey gekommen, den Streich der

'Gegenrevolution zu schlagen, uns im Biute baden,
und unsere Städte und Dörfer im Rauch aufgehen zu
lassen. — Verwundert euch also nicht, Bürger Gesez-
geben, wenn wir kräftig fühlen, daß es Zeit seue,
dem Uebel zuvorzukommen, und wenn wir den festen
Entschluß gefaßt haben, die uns durch euere Gesttze
und durch die Constitution zur Rettung des Vaterlan-
des gegebene Gewalt in alier ihrer Ausdehnung mit
Macht und Nachdruk zu entwickeln.

Das Direktorium schlagt euch demnach folgende
Maaßregeln vor:

'2) Diejenigen, welche sich zu Schulden kommen
lassen würden, in den Wirthshäusern oder andern öf-
feiulichcn-Orten falsche und unMkliche Neuigkeiten
anzukündigen, gedrukte oder geschriebene Schmähschrift
ten gegen die Regierung oder die eingcsezren Gewal-
ten auszustreuen, mit übermäßiger Hitze gegen die
Maßregeln der Regierung zu schreien und die jüngern
Bürger von der Einschreibung <mf das Vcrzeichniß
der freiwilligen abwendig zu machen, sollen angehalten
und in Zeit von vier und zwanzig Stunden verhört

-werden. Der Verbaiprozeß ihres Verhörs soll so-
gleich dem Justizministcr übersendet - werden, damit
derselbe dem Vollziehungsdircktcrium seinen Bericht,

-darüber erstatten, und dieses ihre Beurtheilung oder!
Gefangcuhaltung verordnen könne. Der Beschluß des
Direktoriums soll auf den Verbalprozcß motiviert
werben.

Die TaZblätttr und Zeitungen sind der Polizei
des VoKziehungsdirektoriums unterworfen, welches
durch eine Wohlfahrtsmaßregel und durch einen moti-
vierten Beschluß dieselben unterdrücken kann.

Dasselbe soll auch die Verfasser als Störer der
öffentlichen Ruhe verfolgen oder in Gefangenschaft
hatten sinnen. In iezterm Fall soll sein Beschluß
gründlich ausgefiihrt werden.

Die Drucker und Herumwäger bewirken die glci-
che Strafe.

3) Das Vollziehungsdirektorinm wird dem gescz-ft
gebenden Corps von. den oben angezeigten motivierten ji

Beschlüssen, zufolge deren jemand in Tefangensilysst
gesczt worden, Rechenschaft geben. Diesis soll.in
Zeit von vierzehn Tagen «ach der Gefangensetzuug
geschehen.

4) Die ausserordenklichen Vollmachten, welche der
Drang der Umstände dem Vollziehungsbireftorinm -z»
ertheilen nothwendig macht, sollen sechs M<mat lang
währen, nach deren Verstuß dieselben gänzch-h aufh'â-
ren und die gefangenen Personen ftei gelassen werden
sollen, es sey dann, daß sie noch immer gerichtlich
verfolgt würden.

Das Vollzichungsdirekiorium ersucht euch, Bär-
ger Gesezgeber, diese Gegenstände in ernsthafte Be-
trachtung zu ziehen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

La h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Gee,

Mousson.

Der grosse Rath der helvetischen einen und
mztheiidcuen Republik, an den Senat.

In Erwägung, daß der grosse Rath von allen
Seiten her Berichte erhält, daß in verschiedenen Ge-
genbcn Helveticas Uebelgesinnte sich beeifern, die un-
gereimtesten Gerüchte in der Absicht auszustreuen, um
Unruhen unter dem Volk anzustiften und ihm gegen
gegen die Regierung, die es sich selbst gewählt, Miß-
-trauen einzustoßen.

In Erwägung, daß niederträchtige Veisasser von
Flugblättern, beseelt von dem Geiste der gehässigsten
Verlaunidung und der innigsten Vcrkehrheit, sich be-
streben die republikanische repräsentative Verfassung,
die Gcsezgebtmg und die Regierung verächtlich und
verhaßt, und die Freunde des Vaterlands und der
Freiheit, und die Gesinnungen, zu denen sie sich be-
kennen, lächerlich zu macheu;

In Erwägung, daß die zu diesem End ange-
wandten gegcnrevolittjsnären Mittel eben deswegen,
weil sie unter Verdrehungen verstellt sind, nur desto

verführischer und gefährlicher werden; und daß wenn
sie noch langer bloß mit Gleichgültigkeit und Verach-
tung angesehen würden, man vielleicht Gefahr laust,
die Republik an den Rand des Verderbens zu bringe»;

hat der grosse Rath,
nachdem er die Dringlichkeit erklärt,

beschlossen:

i) Das Direktorium soll dringenst emgeladen-uttd
»gleich bevollmächtiget werden, unverzüglich gegen
llle diejenigen die schärfsten Maßregeln z» nehmen,
oclche entweder durch fälschlich erdichtete unB bos-

after We>se.ausgestreuten Gerüchte, oder-durch.Ver-
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